
5) 8. Mai 1929 (11 1368/28) (RGSt. Bd. 63 S. 215)

Auslieferung - Nachprüfung der Rechtmäßigkeit.

Die Rechtmäßigkeit der Auslielerung unterliegt nicht der Nachprüfung
des inländischen Gerichts. Vielmehr hat die ersuchte Regierung ausschließ-
lich selbst und unter eigener Verantwortung zu prfilen, ob die Voraussetzun-

gen der Auslieferung nach dem Recht ihres Staates gegeben sind.

http://www.zaoerv.de
© 1931, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.

http://www.zaoerv.de

	Report
	87


